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RS OGH 1965/10/13 5Ob238/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1965

Norm

AußStrG §9 E1

Rechtssatz

Ein Verfahrensfremder wird nicht schon dadurch Beteiligter, daß er zu einer Tagsatzung im Abhandlungsverfahren

geladen wird, Anträge stellt oder eine Stellungnahme bezieht.
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